Auszug aus dem Abschlussbericht der Expertenkommission Staatsaufgabenkritik: 

Leitbild und Zielsystem

Vorschlag 1

Vorliegende Studien und Leitbildentwürfe zur Grundlage eines Leitbildes für Berlin und eines gesamtstädtischen Zielsystems machen

Ausgangslage:

Nicht nur der Berliner Senat, sondern die Berliner Politik insgesamt, brauchen zur systematischen Planung und Gestaltung des politischen Handelns, insbesondere des Verwaltungshandelns, ein mit prioritären und posterioritären Zielen untersetztes Leitbild.

Im ersten Zwischenbericht der Expertenkommission Staatsaufgabenkritik ist in Abschnitt III der Zusammenhang von Vision, Leitbild und strategischer Planung als Grundlage für ein neues, mit Schwerpunkten versehenes Aufgabenportfolio entwickelt worden. Der Senat hält den Vorschlag für prüfungswürdig. Er kann unterdessen auf weitere Materialien zurückgreifen: Mit der Veröffentlichung des ersten Zwischenberichtes ist auch die „Berlin-Studie“ vorgelegt worden, die die Forderung nach Visionen für die Stadt inhaltlich füllt und neben anderen Beiträgen (z.B. im Stadtforum) die Grundlage von Entscheidungen sein kann. Darüber hinaus liegen Leitbildentwürfe vor, die der Enquêtekommission „Zukunftsfähiges Berlin“ zugearbeitet worden sind. Auf Grundlage dieser Konzepte sollte zügig über ein gesamtstädtisches Zielsystem und dessen Umsetzungsschritte entschieden werden. In diesem Zusammenhang ist auch die nicht einfache Entscheidung zu treffen, welche Aufgaben nachrangig wahrgenommen bzw. gewährleistet werden sollten.

Es bedarf einer deutlichen Schwerpunktsetzung bei der Aufgaben- und Zieldefinition.

Für die Aufgaben, die künftig Schwerpunktaufgaben sein sollen, sind in angemessenem Umfang Ressourcen bereitzustellen. Für diese Prioritätsaufgaben sollten im Übrigen - als Voraussetzung für effektive politische Steuerung - Ergebniserwartungen und Kriterien für die Zielerreichung formuliert werden.

Vorschlag:

Durch Abgeordnetenhaus und Senat ist ein Leitbild für Berlin zu entwickeln. Dieses sollte die Funktion Berlins als Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland berücksichtigen und die Standortvorteile Berlins (hier kommen v.a. die vorhandenen Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen in Betracht) entscheidend gewichten.

Das Leitbild für Berlin ist durch ein von Abgeordnetenhaus und Senat verbindlich festzulegendes Zielsystem zu operationalisieren. Dieses Zielsystem muss sich strukturieren aus vorrangigen und nachrangigen, in einer abgestuften Rangordnung zueinander stehenden Zielen und Unterzielen, die sowohl hinsichtlich der einzusetzenden Ressourcen als auch der beabsichtigten Wirkungen spezifiziert

werden müssen. Damit die einzelnen Senatsverwaltungen auf Basis einer soliden mittelfristigen Plafondierung eine verlässliche Planungs- und Handlungsgrundlage unter dem Dach eines Gesamtprogramms erhalten, ist eine effektive Verklammerung der politischen Planung mit der Mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen. 

Die Mittelfristige Finanzplanung ist in diese Richtung weiter zu entwickeln.
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